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Besten Dank für das uns im Jahr 2016 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten 

sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Steuerliche Gesetze und Gesetzesinitiativen der Bundesregierung

1. Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht 
vom Gesetzgeber überarbeitet

Der Bundesrat hat am 14.10.2016 der Reform der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer zugestimmt. Inwieweit diese Neure-
gelungen den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts 
entsprechen, wird sich erst zeigen müssen. Hier die Rege-
lungsinhalte im Einzelnen in Kurzform:

1. Verschonungsregeln: Wie bisher wird das begünstigte Be-
triebsvermögen nach Wahl des Erwerbers zu 85 % oder zu 
100 % von der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit, wenn 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:

Entscheidet sich der Erwerber für die Verschonung in Höhe von 
85 % des begünstigten Vermögens, muss er den Betrieb min-
destens 5 Jahre fortführen (Behaltensfrist) und nachweisen, 
dass die Lohnsumme innerhalb dieser Zeit nach dem Erwerb 
insgesamt 400 % der Ausgangslohnsumme nicht unterschrei-
tet (Lohnsummenregelung). Bei der Wahl der vollständigen 
Befreiung von der Erbschaftsteuer zu 100 % muss der Erwer-
ber die Behaltensfrist von 7 Jahren einhalten und nachweisen, 
dass er insgesamt die Lohnsumme von 700 % in dieser Zeit 
nicht unterschreitet (Lohnsummenregelung).

2. Kleine Unternehmen: Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten 
waren bisher von der Lohnsummenregelung unabhängig von 
ihrer Größe gänzlich ausgenommen. In Zukunft gilt: 

Beschäftigte im 
Betrieb

Verschonung 
5 Jahre

Lohnsumme 
mindestens:

Verschonung 
7 Jahre

Lohnsumme 
mindestens:

bis zu 5 keine Prüfung keine Prüfung

6 bis 10 250 % 500 %

11 bis 15 300 % 565 %

ab 16 400 % 700 %

3. Begünstigtes Vermögen: Zum Betriebsvermögen zählt al-
les, was der Betrieb braucht, wie z. B. Maschinen oder Fa-
brikhallen. Grundsätzlich nicht zum Betriebsvermögen zählt 
dagegen Verwaltungsvermögen – zum Beispiel Gebäude, die 
an Dritte vermietet wurden, oder Bargeld. Anders als Betriebs-
grundstücke und Maschinen wird Verwaltungsvermögen nicht 
steuerlich verschont. 

 » Eine Komplettverschonung zu 100 % ist nur möglich, 
wenn der Anteil an dem im Betriebsvermögen enthaltenen 
Verwaltungsvermögen 20 % nicht übersteigt.

 » Geld und geldwerte Forderungen (Finanzmittel) können 
zu 15 % zum steuerrechtlich begünstigten Vermögen 
gerechnet werden, um die notwendige Liquidität des Un-
ternehmens zu sichern. Damit sog. Cash-Gesellschaften 
vermieden werden, muss das begünstigungsfähige Vermö-
gen des Betriebs oder der nachgeordneten Gesellschaften 
aber nach seinem Hauptzweck dazu dienen, gewerbliche 
Einkünfte, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit oder Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft zu erzielen. 

 » Überschreitet das nicht begünstigte Verwaltungsver-
mögen 90 % des gesamten Betriebsvermögens, wird die 
Verschonung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
ausgeschlossen.

 » Auch sämtliche Freizeit- und Luxusgegenstände (Kunstge-
genstände, Yachten etc.), die der privaten Lebensführung 
dienen, werden nicht begünstigt, wenn der Handel mit 
diesen Gegenständen, deren Herstellung oder Verarbei-
tung nicht der Hauptzweck des Gewerbebetriebs ist.

4. Realistische Vermögensbewertung: Der beim sog. verein-
fachten Ertragswertverfahren für die Bestimmung des Unter-
nehmenswerts maßgebliche Kapitalisierungsfaktor wird an-
gepasst. Der Kapitalisierungsfaktor, der multipliziert mit dem 
nachhaltig erzielbaren Jahresertrag den Unternehmenswert 
ergibt, wird von 17,86 auf 13,75  (rückwirkend zum 1.1.2016) 
abgesenkt. Das Bundesfinanzministerium wird dazu ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung den Kapitalisierungsfaktor an 
die Entwicklungen der Zinsstrukturdaten anzupassen.

5. Förderung von Investitionen: Mittel aus einem Erbe, die 
gemäß dem vorgefassten Willen des Erblassers innerhalb von 
2 Jahren nach seinem Tod für Investitionen in das Unterneh-
men getätigt werden, werden ebenfalls steuerrechtlich be-
günstigt. Für Schenkungen gilt diese Regelung nicht.

6. Wertabschlag für Familienunternehmen: Viele Famili-
enunternehmer unterliegen im Gesellschaftsvertrag erhebli-
chen Restriktionen bei der Entnahme von Gewinnen, bei der 
Übertragung von Beteiligungen oder im Falle des Ausschei-
dens aus dem Unternehmen. Für solche Unternehmen ist ein 
Bewertungsabschlag von bis zu 30 % vorgesehen, wenn ent-
sprechende Regelungen im Gesellschaftsvertrag 2 Jahre vor 
dem Erbfall bzw. der Schenkung und 20 Jahre danach Bestand 
haben. Dazu muss die Satzung Bestimmungen enthalten, die 
die Entnahme oder Ausschüttung auf höchstens 37,5 % des 
Gewinns beschränken. 

7. Große Betriebsvermögen: Nach dem bisherigen Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrecht galten die Verschonungsregeln 
auch bei der Übertragung von großen Betriebsvermögen, ohne 
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dass geprüft wird, ob das Vermögen überhaupt einer Verscho-
nung bedarf. 

Nunmehr ist ab einem begünstigten Vermögen von 26 Mio. € 
pro Erwerber eine individuelle Verschonungsbedarfsprüfung 
oder alternativ ein Verschonungsabschlagsmodell vorgese-
hen. Bei der Verschonungsbedarfsprüfung muss der Erwerber 
nachweisen, dass er persönlich nicht in der Lage ist, die Steu-
erschuld aus sonstigem nicht betrieblichen, bereits vorhan-
denem oder aus mit der Erbschaft oder Schenkung zugleich 
übergegangenem nicht begünstigten Vermögen zu begleichen. 
Genügt dieses Vermögen nicht, um die Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer betragsmäßig zu begleichen, wird die Steuer auf 
Antrag insoweit erlassen.

Als Alternative zur Verschonungsbedarfsprüfung ist ein Ver-
schonungsabschlag möglich. Bei Vermögen über 26 Mio. € 
sinkt der Abschlag schrittweise, je höher das Betriebsvermö-
gen ist. Der Verschonungsabschlag verringert sich um einen 
Prozentpunkt für jede 750.000 €, die der Erwerb oberhalb der 
Prüfschwelle von 26 Mio. € liegt. Bei Vermögen über 90 Mio. € 
entfällt jeder Abschlag. 

8. Erweiterte Stundungsregelung: Die Zahlung der Erbschaft-
steuer darf nach dem Willen des Gesetzgebers die Existenz des 
Unternehmens nicht gefährden, auch wenn dem Steuerpflich-
tigen bei der Bedarfsprüfung kein Steuererlass gewährt wird. 
Daher wird ein Rechtsanspruch auf eine voraussetzungslose 
Stundung bis zu 7 Jahren bei Erwerben von Todes wegen ein-
geführt. Die Stundung erfolgt für das erste Jahr zinslos und 
erstreckt sich auf die Steuer, die auf das begünstigte Vermö-
gen unabhängig von dessen Wert entfällt. Danach erfolgt eine 
jährliche 6%ige Verzinsung. Voraussetzung ist die Einhaltung 
der Lohnsummenregelung und der Behaltensfrist.

9. Inkrafttreten: Das neue Recht gilt rückwirkend für sämtli-
che Erwerbe, die nach dem 30.6.2016 erfolgen. 

Anmerkung: Die Neuregelungen sind vielfältig und teilweise 
tückisch. Lassen Sie sich im Schenkungsfall und für den Erb-
fall intensiv beraten, bevor Sie die Weichen stellen! Ob diese 
Neuregelungen diesmal verfassungskonform sind, wird bereits 
jetzt in der Fachliteratur infrage gestellt.

2. Gesetz gegen Manipulation von  
Kassenaufzeichnungen

Die bestehenden technischen Möglichkeiten zur Manipulation 
von digitalen Grundaufzeichnungen wie Kassenaufzeichnun-
gen stellen nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums 
ein ernst zu nehmendes Problem für den gleichmäßigen Steu-
ervollzug dar, weil es heutzutage möglich ist, dass digitale 
Grundaufzeichnungen, z. B. in elektronischen Registrierkassen, 
unerkannt gelöscht oder geändert werden können. 

Das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen“ soll dies verhindern und sieht dafür 
die folgenden Maßnahmen vor.

 » Technische Sicherheitseinrichtung: Elektronische Auf-
zeichnungssysteme sind durch technische Sicherheits-
einrichtung zu schützen. Die elektronischen Grundauf-
zeichnungen sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, 
geordnet und unveränderbar aufzuzeichnen (Einzelauf-
zeichnungspflicht) und müssen auf einem Speichermedi-
um gesichert und verfügbar gehalten werden.

 » Einführung einer Kassen-Nachschau: Die Kassen-Nach-
schau stellt ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen 
Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte unter anderem 

im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung 
von Geschäftsvorfällen mittels elektronischer Aufzeich-
nungssysteme dar. Sie erfolgt ohne vorherige Ankündi-
gung und außerhalb einer Außenprüfung.

 » Sanktionierung von Verstößen: Verstöße sollen mit einer 
Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet werden können.

Die Regelungen sollen erstmals für Wirtschaftsjahre anzu-
wenden sein, die nach dem 31.12.2018 beginnen. 

Bitte beachten Sie! Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 
nahm das Bundesfinanzministerium zur Aufbewahrung der 
mittels Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunkti-
on, Taxametern und Wegstreckenzählern erfassten Geschäfts-
vorfälle Stellung. Danach müssen alle steuerlich relevanten 
Einzeldaten einschließlich der mit einer Registrierkasse er-
zeugten Rechnungen unveränderbar und vollständig aufbe-
wahrt werden. Eine Verdichtung ist ebenso unzulässig wie 
eine Aufbewahrung ausschließlich in ausgedruckter Form.

Steuerpflichtige, die Registrierkassen führen, müssen also jetzt 
schon überprüfen, ob das von ihnen eingesetzte Gerät den er-
höhten Anforderungen genügt. Ist das nicht oder nicht voll-
ständig der Fall, wird es zunächst nicht beanstandet, wenn das 
Registriergerät längstens bis zum 31.12.2016 weiterhin im 
Betrieb genutzt wird. Entsprechen die Kassen nicht mehr den 
Anforderungen der Finanzverwaltung, drohen Schätzungen.

3. Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens wird ab 2017 Realität

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens will die Bundesregierung bei der Steuererklärung weitge-
hend ohne schriftliche Belege auskommen. Der Bundesrat hat 
am 17.6.2016 dem Gesetz zugestimmt. Folgende Maßnahmen 
sind dem Entwurf zufolge hervorzuheben:

 » Ausschließlich automationsgestützte Bearbeitung: Eine 
zentrale Maßnahme der Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens ist die Verstärkung der ausschließlich 
automationsgestützten Bearbeitung von dazu geeigneten 
Steuererklärungen. Durch Einsatz von Risikomanagement-
systemen soll eine Konzentration der personellen Ressour-
cen auf die wirklich prüfungsbedürftigen Fälle erreicht 
werden. 

 » Wandlung von Belegvorlagepflichten: In den Gesetzen 
und Verordnungen ist vorgesehen, die Belegvorlagepflich-
ten weitestgehend in Belegvorhaltepflichten mit risikoori-
entierter Anforderung durch die Finanzverwaltung umzu-
wandeln. Die Belege müssen dennoch vorgehalten werden. 
Die Steuerpflichtigen müssen daher damit rechnen, dass 
die von ihnen vorgehaltenen Belege von den Finanzbehör-
den angefordert werden können. Dies betrifft besonders 
Spendenquittungen. Meldet der Zuwendungsempfänger 
die erhaltene Zuwendung direkt an die Finanzverwaltung, 
kann ganz auf die Belegvorhaltepflicht verzichtet werden.

 » Neuregelung der Steuererklärungsfristen: Mit dem Ge-
setz wird eine gesetzliche Fristverlängerung für beratene 
Steuerpflichtige eingeführt. Während nach den bishe-
rigen „Fristenerlassen“ eine Fristverlängerung über den 
31. Dezember des Folgejahres nur aufgrund begründeter 
Einzelanträge möglich ist, können die von der Regelung 
erfassten Steuererklärungen nunmehr vorbehaltlich einer 
„Vorabanforderung“ oder einer „Kontingentierung“ bis 
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zum 28. Februar des Zweitfolgejahres abgegeben werden. 
Außerdem sieht das Gesetz vor, die Frist zur Abgabe der 
Steuererklärung (ohne Mitwirkung eines Steuerberaters) 
von Ende Mai auf Ende Juli des Folgejahres zu verlängern.  

 » Erhebung von Verspätungszuschlägen: Die Finanzbehör-
de muss – mit wenigen Ausnahmen – von Gesetzes we-
gen bei verspäteter Abgabe der Steuererklärungen einen 
Verspätungszuschlag erheben. Der Verspätungszuschlag 
beträgt für jeden angefangenen Monat der eingetretenen 
Verspätung 0,25 % der festgesetzten Steuer – mindestens 
jedoch 25 € für jeden angefangenen Monat. 

 » Änderungsmöglichkeit bei Rechen- und Schreibfeh-
lern: Vorgeschrieben wird die Aufhebung oder Änderung 
von Steuerbescheiden, soweit dem Steuerpflichtigen bei 
Erstellung seiner Steuererklärung Schreib- oder Rechen-
fehler unterlaufen sind und er deshalb der Finanzbehörde 
rechtserhebliche Tatsachen nicht mitgeteilt hat.

 » Bekanntgabe von Steuerbescheiden: Die Finanzbehörde 
kann mit Zustimmung des Steuerpflichtigen bekanntzu-
gebende Verwaltungsakte auf einer Internetplattform 
bereitstellen und schafft damit eine Abrufmöglichkeit für 
den Adressaten jederzeit und von jedem Ort der Welt.

Das Gesetz tritt (mit Ausnahmen) am 1.1.2017 in Kraft. Die 
Neuregelungen der Verlängerung der Steuererklärungsfrist 
sind erst ab Veranlagungszeitraum 2018 anzuwenden.

4. Steuerliche Förderung von Elektro-
fahrzeugen beschlossen

Am 18.5.2016 legte das Bundeskabinett den Entwurf des 
Gesetzes zur Förderung von Elektromobilität im Straßenver-
kehr vor. Dem Gesetz hat der Bundesrat am 14.10.2016 zuge-
stimmt. Im Einzelnen wurde Folgendes auf den Weg gebracht:

 » Für den Kauf von Neufahrzeugen wird eine Kaufprämie ge-
währt. Die Kaufprämie in Höhe von 4.000 € für rein elekt-
risch angetriebene Fahrzeuge und in Höhe von 3.000 € für 
Plug-In-Hybride (Hybridfahrzeug mit Stecker) wird jeweils 
zur Hälfte von der Bundesregierung und von der Industrie 
finanziert. Das Elektroauto darf einen Nettolistenpreis für 
das Basismodell 60.000 € nicht überschreiten. 

 » Die Förderung erfolgt bis zur vollständigen Auszahlung 
der hierfür vorgesehenen Bundesmittel in Höhe von 
600 Mio. €, längstens jedoch bis 2019. Antragsberechtigt 
sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körper-
schaften und Vereine.

 » Seit dem 1.1.2016 bis zum 31.12.2020 gilt bei erstmaliger 
Zulassung reiner Elektrofahrzeuge eine fünfjährige Kraft-
fahrzeugsteuerbefreiung. Diese wird rückwirkend zum 
1.1.2016 auf 10 Jahre verlängert. Die zehnjährige Steu-
erbefreiung für reine Elektrofahrzeuge wird zudem auf 
technisch angemessene, verkehrsrechtlich genehmigte 
Umrüstungen zu reinen Elektrofahrzeugen ausgeweitet.

 » Im Einkommensteuergesetz werden vom Arbeitgeber ge-
währte Vorteile für das elekt rische Aufladen eines privaten 
Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs des Arbeitnehmers 
im Betrieb des Arbeitgebers und für die zur privaten Nut-
zung zeitweise überlassene betriebliche Ladevorrichtung 
steuerbefreit. Die Vorteile gelten auch für das Aufladen 
eines Dienstfahrzeugs, für das private Nutzung nach der 

1-%-Regelung versteuert wird. Der Arbeitgeber erhält die 
Möglichkeit, geldwerte Vorteile aus der unentgeltlichen 
oder verbilligten Übereignung der Ladevorrichtung und 
Zuschüsse pauschal mit 25 % Lohnsteuer zu besteuern. 
Die Regelungen werden befristet für den Zeitraum vom 
1.1.2017 bis 31.12.2020.

Bereits am 16.6.2016 bestätigte die Europäische Kommission, 
dass der Umweltbonus ohne Einschränkung umgesetzt werden 
kann. Nach Veröffentlichung der Förderrichtlinie im Bundes-
anzeiger können seit dem 2.7.2016 Anträge für eine Kaufprä-
mie gestellt werden. 

Bitte beachten Sie! Die Anträge können ausschließlich elek-
tronisch gestellt werden. Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat dazu das Online-Portal für die 
Antragstellung auf der Internetseite http://www.bafa.de frei-
geschaltet. Vorher gestellte oder per Post eingereichte Anträge 
werden nicht bearbeitet.

Die Förderung gilt rückwirkend für Kauf- oder Leasingverträge, 
die ab dem 18.5.2016 abgeschlossen wurden und die Bedin-
gungen der Förderrichtlinie erfüllen.

5. Zweites Bürokratieentlastungs gesetz 
soll Erleichterungen für die Wirtschaft 
bringen

Mit dem Entwurf für ein Zweites Bürokratieentlastungsgesetz  
sollen kurzfristig greifende Erleichterungen für die Wirtschaft 
geschaffen werden. Ziel ist es, solche Unternehmen zu entlas-
ten, die typischerweise am meisten von Bürokratie betroffen 
sind. Dazu gehören kleine Betriebe mit bis zu 3 Mitarbeitern. 
Dafür sind folgende Änderungen vorgesehen:

Anhebung der Grenze für Rechnungen über Kleinbeträge von 
150 € auf 200 €, der Grenzbeträge zur quartalsweisen Abgabe 
der Lohnsteuer-Anmeldung von 4.000 € auf 5.000 €. 

Geplant ist auch eine Anpassung im Sozialgesetzbuch bei der 
Fälligkeitsregelung für Gesamtsozialversicherungsbeiträge. 
Danach entfällt die Schätzung der Werte bei bestimmten Un-
ternehmen. Beiträge, deren tatsächlicher Wert für den aktu-
ellen Monat noch nicht bekannt sind, können nach dem Wert 
für den Vormonat festgelegt werden. Das Verfahren wird zwar 
heute auch schon angewandt, soll aber in Zukunft bei viel 
mehr Unternehmen anwendbar sein.

Zudem sind Erleichterungen bei der Aufbewahrung von Liefer-
scheinen in der Abgabenordnung vorgesehen. Demnach endet 
die Aufbewahrungsfrist bei empfangenen Lieferscheinen, die 
keine Buchungsbelege darstellen, mit dem Erhalt der Rech-
nung bzw. für abgesandte Lieferscheine mit dem Versand der 
Rechnung.

Des Weiteren sind Anpassungen der Handwerksordnung vor-
gesehen, um der fortschreitenden Digitalisierung im Hand-
werk zusätzlichen Schub zu verleihen, sowie die Bereitstellung 
von Leistungsinformationen zur Verwendung auf Bundes-, 
Länder- und Kommunalportalen durch eine Änderung des  
E-Government-Gesetzes.

Anmerkung: Die Neuregelungen sollen zum 1.1.2017 in Kraft 
treten. Das Gesetz war bei Drucklegung dieses Rundschreibens 
noch nicht beschlossen. Sicherlich können sich während des 
Gesetzgebungsverfahrens noch ein paar Änderungen und Er-
gänzungen ergeben. 
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6. Automatischer Austausch von Informa-
tionen über Finanzkonten ab 2016 

Der Bundesrat hat bereits in seiner Sitzung vom 18.12.2015 
dem Gesetz zu der mehrseitigen Vereinbarung vom 29.10.2014 
zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen 
Austausch von Informationen über Finanzkonten und zur Än-
derung weiterer Gesetze zugestimmt.

Die Finanzverwaltungen der Vertragsstaaten können länder-
übergreifend steuerrelevante Informationen austauschen, um 
der zunehmenden Anzahl von Möglichkeiten zur Steuerver-
kürzung wirksam zu begegnen. Die Finanzinstitute haben dem 
Bundeszentralamt für Steuern die Daten jeweils zum 31. Juli 
eines Jahres für das vorhergehende Kalenderjahr zu übermit-
teln; beginnend zum 31.7.2017 für 2016. Die Schweiz und 
Österreich haben erst 2018 für das Jahr 2017 die ersten 
Informationen zugesagt.

Bei den Gesetzen handelt es sich um den automatischen Aus-
tausch von Informationen über Auslandskonten von Privatper-
sonen. Damit wird es möglich, entsprechende Finanzdaten mit 
anderen Ländern automatisch auszutauschen. 

Deutschland und 50 weitere Staaten hatten sich Ende Okto-
ber 2014 in einem globalen Abkommen verpflichtet, sich ab 
Herbst 2017 gegenseitig über Auslandskonten von Privatper-
sonen zu informieren. Durch das Abkommen werden auch 
Banken und Finanz institute verpflichtet, Informationen über 
Zinsen, Dividenden, Guthaben auf Konten oder Erlöse aus dem 
Verkauf von Finanzvermögen einer Behörde zu melden. Zwi-
schenzeitlich ist die ZahI der teilnehmenden Staaten auf über 
60 angestiegen. Dazu gehören auch die Cayman lslands, die 
Kanalinsel Jersey, Liechtenstein und die Schweiz. 

Mitgeteilt werden müssen Name, Anschrift, Steueridentifi-
kationsnummer sowie Geburtsdaten und -ort jeder melde-
pflichtigen Person, die Kontonummer, die Jahresenddaten 
der Finanzkonten sowie gutgeschriebene Kapitalerträge. 

7. Kapitalausstattung von GmbH soll  
verbessert werden

Das Bundeskabinett hat am 14.9.2016 den „Gesetzentwurf zur 
Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei 
Körperschaften“ beschlossen. Damit sollen die Rahmenbedin-
gungen für die Kapitalausstattung und das weitere Wachs-
tum von Kapitalgesellschaften verbessert werden. Vor allem 
junge Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen sollen 

– durch Verbesserung ihrer Finanzierungsmöglichkeiten – pro-
fitieren. 

Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvorträgen nach einem 
Gesellschafterwechsel (Mantelkauf) eingeschränkt. Künftig 
soll die steuerliche Verrechnung von Verlusten bei Körper-
schaften neu ausgerichtet werden. Unternehmen, die für ihre 
Finanzierung auf die Neuaufnahme oder den Wechsel von An-
teilseignern angewiesen sind, sollen jetzt nicht genutzte Ver-
luste bei Anteilserwerben unter bestimmten Voraussetzungen 
(sog. schädlicher Beteiligungserwerb) auf Antrag weiterhin 
steuerlich berücksichtigen können, sofern sie denselben Ge-
schäftsbetrieb nach einem Anteilseignerwechsel fortführen. 

Das Gesetz soll rückwirkend zum 1.1.2016 in Kraft treten. Der 
Antrag kann voraussichtlich erstmals für nach dem 31.12.2015 
erfolgende Beteiligungserwerbe gestellt werden.

8. Anhebung des Grund- und Unterhalts-
freibetrags, Kindergelds und Kinderzu-
schlags ab 2017

Mit einem vom Bundeskabinett am 12.10.2016 beschlossenen 
Gesetz sollen die nach den Vorgaben des Existenzminimumbe-
richts verfassungsrechtlich gebotenen Anhebungen des steu-
erlichen Grund-, Unterhaltshöchst- und Kinderfreibetrags zum 
1.1.2017 umgesetzt werden. Entsprechend erhöht sich auch 
das Kindergeld. Daneben will der Gesetzgeber durch die Ände-
rung der Steuertarife die sog. kalte Progression mildern und an 
die Inflationsrate anpassen. 

Die von der Regierung bekannt gegebenen Zahlen lauten:

2016 ab 2017 ab 2018

Grundfreibetrag/Un-
terhaltshöchstbetrag

8.652 € 8.820 € 9.000 €

Kinderfreibetrag 4.608 € 4.716 € 4.788 €

Kindergeld

1. und 2. Kind 190 € 192 € 194 €

3. Kind 196 € 198 € 200 €

4. Kind und weitere 221 € 223 € 225 €

Kinderzuschlag max. 160 € 170 € 170 €

Über die weiteren geplanten Änderungen war bei Ausarbei-
tung dieses Informationsschreibens noch nichts bekannt. Wir 
werden Sie aber nach Verabschiedung des Gesetzes weiter auf 
dem Laufenden halten.
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Für alle Steuerpflichtigen

9. Neues zum häuslichen Arbeitszimmer

1. „Gemischt genutzte Räume“ sind keine Arbeitszimmer: 
Aufwendungen für häusliche Arbeitszimmer sind nur unter der 
Voraussetzung steuerlich abziehbar, dass für die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht. Die Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist dabei 
grundsätzlich auf 1.250 € im Jahr begrenzt. Ein darüber hi-
nausgehender Abzug ist nur möglich, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen 
Betätigung bildet.

Ein häusliches Arbeitszimmer setzt voraus, dass es sich um 
einen büromäßig eingerichteten Raum handelt, der aus-
schließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche oder 
berufliche Zwecke genutzt wird. Fehlt es hieran, sind die Auf-
wendungen hierfür insgesamt nicht abziehbar. Damit scheidet 
eine Aufteilung und anteilige Berücksichtigung im Umfang 
der betrieblichen oder beruflichen Verwendung aus. Das trifft 
insbesondere auch bei einer sog. „Arbeitsecke“ zu. Dies hat 
der Große Senat des Bundesfinanzhofs mit Beschluss vom 
27.7.2015 festgelegt.

Im entschiedenen Fall war streitig, ob Kosten für einen Wohn-
raum, der zu 60 % zur Erzielung von Einnahmen aus Ver-
mietung und Verpachtung und zu 40 % privat genutzt wird, 
anteilig als Werbungskosten abziehbar sind. Der Große Senat 
begründet seine negative Entscheidung damit, dass der Ge-
setzgeber ausdrücklich an den herkömmlichen Begriff des 
„häuslichen Arbeitszimmers“ angeknüpft hat, der seit jeher 
voraussetzt, dass der Raum wie ein Büro eingerichtet ist und 
ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von 
Einnahmen genutzt wird.

2. Keine Berücksichtigung von Nebenräumen beim häusli-
chen Arbeitszimmer: Ergänzend zu dem Beschluss des Großen 
Senat stellt der 10. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) mit Ur-
teil vom 17.2.2016 fest, dass Aufwendungen für Nebenräume 
(Küche, Bad und Flur), die in die häusliche Sphäre eingebun-
den sind und zu einem nicht unerheblichen Teil privat genutzt 
werden, bei einem steuerrechtlich anzuerkennenden Arbeits-
zimmer nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ab-
gezogen werden können.

Mit der vorliegenden Entscheidung knüpft der BFH an das 
Aufteilungsverbot auch für Nebenräume der häuslichen Sphä-
re an. Die Nutzungsvoraussetzungen sind individuell für jeden 
Raum und damit auch für Nebenräume zu prüfen. Eine zumin-
dest nicht unerhebliche private Mitnutzung derartiger Räume 
ist daher abzugsschädlich. 

3. Aufwendungen für durch Sideboard vom Wohnbereich 
getrennten Arbeitsbereich nicht abzugsfähig: Aufwen-
dungen für in die private Sphäre eingebundene Räume, die 
bereits nach ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht dem Ty-
pus des Arbeitszimmers zuzurechnen sind, sondern ihrer Art 
(z. B. Durchgangszimmer) oder ihrer Einrichtung (z. B. bei einer 
Arbeits ecke in einem Wohnraum) nach erkennbar auch pri-
vaten Wohnzwecken dienen, können nicht als Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten abgezogen werden. 

Nur ein durch Wände und Türen abgeschlossener Raum kann 
nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 22.3.2016 
ein zum Abzug von Betriebsausgaben berechtigendes häusli-
ches Arbeitszimmer sein. 

Kein häusliches Arbeitszimmer ist anknüpfend an diese raum-
bezogene Betrachtungsweise ein Arbeitsbereich, der vom an-
grenzenden Wohnzimmer aus durch einen offenen Durchgang 
ohne Türabschluss betreten werden kann, der durch einen 
Raumteiler vom Wohnbereich abgetrennt oder der auf einer 
Empore oder offenen Galerie eingerichtet ist.

10. Krankenkassen-Bonusprogramm min-
dert nicht den Sonderausgabenabzug

Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines 
Bonusprogramms dem Krankenversicherten die von ihm ge-
tragenen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, mindern diese 
Zahlungen nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 1.6.2016 nicht die als Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge.

Bonuszahlungen der Krankenkassen führen nicht dazu, dass 
sich an der Beitragslast der Versicherten zur Erlangung des 
Basiskrankenversicherungsschutzes etwas ändert. Die Zahlung 
hat ihren eigentlichen Rechtsgrund in einer Leistung der Kran-
kenkasse, nämlich der Erstattung der von den Versicherten ge-
tragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen. Die Bonus-
zahlung steht nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den 
Beiträgen zur Erlangung des Basiskrankenversicherungsschut-
zes, sondern stellt eine Erstattung der vom Steuerpflichtigen 
getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen dar. 

Anmerkung: Mit diesem Urteil, das sich lediglich auf die Bo-
nusvariante in Form einer Kostenerstattung bezieht, wider-
spricht der BFH ausdrücklich der Auffassung der Finanzver-
waltung, die in allen Krankenkassenleistungen aufgrund eines 
Bonusprogramms eine Beitragserstattung gesehen hat.

11. Neue Regelungen für Spenden-
nachweise ab 2017 

Nachdem im Juni auch der Bundesrat dem viel diskutierten 
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens zu-
gestimmt hat, ist dieses am 22.7.2016 im Bundesgesetzblatt 
verkündet worden. 

Im Rahmen der beschlossenen Vereinfachungen bei der Erstel-
lung der Einkommensteuerklärungen wurden auch die Rege-
lungen über die Spendennachweise geändert. Die Änderungen 
gelten für alle Zuwendungen der Steuerpflichtigen, die dem 
Zuwendungsempfänger nach 2016 zufließen.

Künftig hat der Steuerpflichtige die Zuwendungsbestätigun-
gen nur noch nach Aufforderung durch das Finanzamt vor-
zulegen. Die Nachweise müssen allerdings vom Zuwendungs-
empfänger noch ein Jahr nach Bekanntgabe des Bescheides 
aufbewahrt werden, denn so lange kann das Finanzamt die 
Vorlage der Nachweise anfordern. 
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Beispiel: Für Besteuerungszeiträume ab 2018 ist die Abgabe-
frist bis zum Ende des Februars des zweiten auf den Besteu-
erungszeitraum folgenden Kalenderjahrs verlängert worden, 
sofern ein Berater mit der Erstellung seiner Einkommensteu-
ererklärung beauftragt wurde. Der Berater gibt die Steuerer-
klärung für 2018 beispielsweise Mitte Februar 2020 ab. Der 
Bescheid wird am 15.5.2020 bekanntgegeben. Die Aufbewah-
rungspflicht für die Zuwendungsbestätigung 2018 läuft bis 
zum 15.6.2021. 

Anmerkung: Der Zuwendungsempfänger, z. B. ein gemein-
nütziger Verein, kann die Zuwendungsbestätigung aber auch 
elektronisch an das Finanzamt übermitteln, wenn ihn der 
Spender dazu bevollmächtigt. Für die Datenübertragung hat 
der Zuwendungsempfänger Zeit bis Ende Februar des Folge-
jahres nach Ablauf des Besteuerungszeitraums. Dieses auto-
matisierte Verfahren bringt den Vorteil, dass der Zuwendende 
keine Bestätigung über die Zuwendung aufbewahren muss 
und der Empfänger kein Doppel. Der Spender kann einen 
Nachweis, z. B. einen Ausdruck der übermittelten Daten, vom 
Zuwendungsempfänger erhalten.

12. Unfallkosten als Werbungskosten trotz 
Entfernungspauschale

Die Bundesregierung beantwortet die Frage, inwieweit auf-
grund des eindeutigen Wortlauts im Gesetzestext und der 
ergangenen Rechtsprechung mit der Entfernungspauschale 
sämtliche Aufwendungen, z. B. auch Unfallkosten, abgegolten 
sind, die einem Arbeitnehmer für die Wege zwischen Woh-
nung und Tätigkeitsstätte entstehen, und inwieweit diesbe-
züglich zwischen gewöhnlichen und außergewöhnlichen Auf-
wendungen zu differenzieren ist, wie folgt: 

Mit der Entfernungspauschale sind sämtliche Aufwendungen 
des Arbeitnehmers für seine Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte abgegolten. Eine Differenzierung zwi-
schen gewöhnlichen und außergewöhnlichen Aufwendungen 
ist nach dem Wortlaut des Einkommensteuergesetzes nicht 
vorgesehen.

Aus „Billigkeitsgründen“ wird es von der Verwaltung aus-
nahmsweise jedoch nicht beanstandet, wenn Aufwendungen 
für die Beseitigung eines Unfallschadens bei einem Verkehrs-
unfall – neben der Entfernungspauschale – als Werbungs-
kosten geltend gemacht werden. Voraussetzung für diese 
Billigkeitsregelung ist, dass der Verkehrsunfall sich auf einer 
Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, auf einer 
Umwegfahrt zum Betanken des Fahrzeugs oder zur Abholung 
der Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft ereignet hat und nicht 
unter Alkoholeinfluss geschehen ist.

13. Kindergeld: Masterstudium als Teil  
der Erstausbildung

Ein Masterstudium ist dann Teil einer einheitlichen Erstaus-
bildung, wenn es zeitlich und inhaltlich auf den vorangegan-
genen Bachelorstudiengang abgestimmt ist (sog. konsekutives 
Masterstudium). Damit besteht auch nach Abschluss eines Ba-
chelorstudienganges ein Anspruch auf Kindergeld. Das hat der 
Bundesfinanzhof mit Urteil vom 3.9.2015 entschieden.

Nach der ab 2012 geltenden Regelung des Einkommensteuer-
gesetzes ist Kindergeld auch weiterhin für ein in Ausbildung 
befindliches Kind zu gewähren, solange das Kind nicht das 

25. Lebensjahr vollendet hat. Es kommt dabei grundsätzlich 
nicht darauf an, ob es sich um eine Erst-, Zweit- oder Dritt-
ausbildung handelt. Der Kindergeldanspruch entfällt jedoch, 
wenn das Kind nach seiner Erstausbildung neben einer wei-
teren Ausbildung regelmäßig mehr als 20 Stunden pro Woche 
arbeitet. 

Der BFH legt nunmehr fest, dass das im Anschluss an das Ba-
chelorstudium durchgeführte Masterstudium nicht als weite-
re, sondern noch als Teil einer einheitlichen Erstausbildung zu 
werten ist. Er stellte insoweit darauf ab, dass Bachelor- und 
Masterstudium in einem engen sachlichen und zeitlichen 
Zusammenhang durchgeführt wurden (sog. konsekutives 
Masterstudium) und sich daher als Teile einer einheitlichen 
Erstausbildung darstellten. Ist die Erstausbildung mit der Er-
langung des Bachelor-Abschlusses noch nicht beendet, kommt 
es nach Auffassung des BFH nicht darauf an, dass das Kind bis 
zur Erlangung des Masterabschlusses mehr als 20 Stunden pro 
Woche arbeitet.

14. Haushaltsnahe Dienstleistungen: 
Schornsteinfegerleistungen/Betreuung 
eines Haustiers/Notrufsystem

Steuerpflichtige können für die Inanspruchnahme von haus-
haltsnahen Beschäftigungsverhältnissen und Dienstleistungen 
sowie Handwerkerleistungen steuerliche Vergünstigungen in 
Anspruch nehmen. Dazu gehören:

Kosten für:
Gesamt-
ansatz

maximal

Ersparnis
maximal

Haushaltsnahe Minijobs mit 
Haushaltsscheckverfahren 
(20 % von höchstens)

2.550 € 510 €

Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistun-
gen, Pflege- und Betreuungs-
leistungen, mit einer Hilfe 
im Haushalt vergleichbare 
Aufwendungen bei Unter-
bringung im Heim (20 % von 
höchstens) 

20.000 € 4.000 €

Handwerkerleistungen (20 % 
der Arbeitsleistung von 
höchstens) 

6.000 € 1.200 €

Gesamt: 28.550 € 5.710 €

Dabei erfolgt der Abzug der Kosten direkt von der Steuer; d. h. 
die Aufwendungen mindern direkt die Einkommensteuer-
schuld und nicht (nur) das zu versteuernde Einkommen.

Betreuung eines Haustiers: Mit Urteil vom 3.9.2015 hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Versorgung und 
Betreuung eines im Haushalt des Steuerpflichtigen aufgenom-
menen Haustiers – im entschiedenen Fall einer Hauskatze – 
als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt sein kann. 

Schornsteinfegerleistungen: Mit Schreiben vom 10.1.2014 
teilte die Finanzverwaltung mit, dass sie Aufwendungen für 
Mess- oder Überprüfungsarbeiten einschließlich der Feuer-
stättenschau sowie andere technische Prüfdienste, die von 
Schornsteinfegern erbracht werden, nicht als haushaltsnahe 
Dienstleistungen anerkennen will.
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Nunmehr macht sie aufgrund eines anders lautenden Urteils 
des BFH einen Rückzieher und gewährt die Inanspruchnahme 
einer Steuerermäßigung für Schornsteinfegerleistungen wie-
der in vollem Umfang – sowohl für Aufwendungen für Mess- 
oder Überprüfarbeiten einschließlich der Feuerstättenschau 
als auch für Aufwendungen für Reinigungs- und Kehrarbeiten 
sowie sonstige Handwerkerleistungen. 

Notrufsystem: Aufwendungen für ein Notrufsystem, das in-
nerhalb einer Wohnung im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ 
Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, können nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) als haushaltsnahe 
Dienstleistungen die Einkommensteuer ermäßigen.

Der BFH entschied hierzu, dass es sich bei den Aufwendungen 
für das mit der Betreuungspauschale abgegoltene Notrufsys-
tem um solche für eine haushaltsnahe Dienstleistung handelt. 
Da der Leistungserfolg in der Wohnung des Steuerpflichtigen 
eintritt, wird die Leistung auch im räumlichen Bereich des 
Haushalts erbracht. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Not-
rufzentrale sich außerhalb des Haushalts des Steuerpflichti-
gen befindet.

15. Steuerliche Behandlung von  
Entlassungsentschädigungen

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs setzt 
die Anwendung der begünstigten Besteuerung von Entlas-
sungsentschädigungen nach der sog. Fünftelregelung u. a. vo-
raus, dass die Entschädigungsleistungen zusammengeballt in 
einem Veranlagungszeitraum (VZ) zufließen. Der Zufluss meh-
rerer Teilbeträge in unterschiedlichen Veranlagungszeiträu-
men ist deshalb steuerschädlich. Dies gilt jedoch nicht, soweit 
es sich um eine im Verhältnis zur Hauptleistung stehende ge-
ringfügige Zahlung handelt, die in einem anderen VZ zufließt. 

Mit Schreiben vom 4.3.2016 teilte die Finanzverwaltung mit, 
dass sie aus Vereinfachungsgründen dann eine steuerlich un-
schädliche geringfügige Zahlung annehmen will, wenn diese 
nicht mehr als 10 % der Hauptleistung beträgt. Darüber hi-
naus kann eine Zahlung unter Berücksichtigung der konkreten 
individuellen Steuerbelastung als geringfügig anzusehen sein, 
wenn sie niedriger ist als die tarifliche Steuerbegünstigung 
der Hauptleistung. Ferner können auch ergänzende Zusatz-
leistungen, die Teil der einheitlichen Entschädigung sind und 
in späteren VZ aus Gründen der sozialen Fürsorge für eine ge-
wisse Übergangszeit gewährt werden, für die Beurteilung der 
Hauptleistung als einer zusammengeballten Entschädigung 
unschädlich sein. 

Bestimmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die fällige 
Entschädigung erst im Folgejahr zufließen soll, ist dies für die 
Anwendung der Fünftelregelung unschädlich. Ein auf 2 Jahre 
verteilter Zufluss der Entschädigung ist ausnahmsweise un-
schädlich, wenn die Zahlung der Entschädigung von vorn-
herein in einer Summe vorgesehen war und nur wegen ihrer 
ungewöhnlichen Höhe und der besonderen Verhältnisse des 
Zahlungspflichtigen auf 2 Jahre verteilt wurde oder wenn der 
Entschädigungsempfänger dringend auf den baldigen Bezug 
einer Vorauszahlung angewiesen war.

Anmerkung: Die Anwendung der sog. Fünftelregelung kann 
Steuern sparen helfen. Nachdem es sich bei Entschädigungs-
zahlungen i. d. R. um höhere Beträge handelt, sollten sich be-

troffene Steuerpflichtige dazu im Detail beraten lassen, um 
Fehler zu vermeiden.

16. Ortsübliche Miete im Fall der verbillig-
ten Überlassung von Wohnraum

Häufig werden Wohnungen an Kinder oder Eltern zu günsti-
geren Mietpreisen als den ortsüblichen vermietet. Dabei gilt 
grundsätzlich zu beachten, dass Mietverträge wie unter Frem-
den üblich abgeschlossen und die Durchführung auch entspre-
chend erfolgen muss, wenn sie steuerlich berücksichtigt wer-
den sollen. Die durch die Vermietung bedingten Kosten können 
als Werbungskosten geltend gemacht werden, wenn sie den 
Anforderungen des Einkommensteuergesetzes entsprechen.

Seit dem Jahr 2012 gilt hier: Beträgt das Entgelt für die Über-
lassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 66 % 
der ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung 
in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzu-
teilen. Entsprechend ist der Werbungskostenabzug anteilig zu 
kürzen. Beträgt das Entgelt bei auf Dauer angelegter Woh-
nungsvermietung mindestens 66 % der ortsüblichen Miete, 
gilt die Wohnungsvermietung als entgeltlich – die Werbungs-
kosten können vollständig steuerlich angesetzt werden.

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 10.5.2016 entschie-
denen Fall war zu klären, was unter „ortsübliche Miete“ zu 
verstehen ist. Die Vorinstanz stellte fest, dass die Vergleichs-
miete die ortsübliche Kaltmiete und nicht die Warmmiete ist. 
Die Betriebskosten sind nicht in die Vergleichsrechnung ein-
zubeziehen.

Das sah der BFH anders und stellte in seinem Urteil fest: Unter 
ortsüblicher Miete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage 
und Ausstattung ist die ortsübliche Bruttomiete – d. h. die 
Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung 
umlagefähigen Kosten – zu verstehen.

17. Erbschaftsteuerbefreiung für Familien-
wohnheim kann rückwirkend versagt 
werden

Der Erwerb eines Familienwohnheims von Todes wegen durch 
Kinder bleibt steuerfrei, soweit der Erblasser darin bis zum Erb-
fall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat oder 
bei der er aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung 
zu eigenen Wohnzwecken gehindert war. Die Steuerbefreiung 
fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der Erwer-
ber das Familienheim innerhalb von 10 Jahren nach Erwerb 
nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt – es sei denn, er ist 
aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert.

Nunmehr hat das Hessische Finanzgericht (FG) dazu entschie-
den, dass auch die unentgeltliche Übertragung des Familien-
heims 4 Jahre nach dem Erwerb von Todes wegen durch den 
Steuerpflichtigen als Erwerber auf seine Kinder die Steuerbe-
freiung für Familienheime rückwirkend entfallen lässt. Das gilt 
auch dann, wenn das Familienheim aufgrund des vorbehal-
tenen Dauerwohnrechts und des vorbehaltenen Nießbrauchs-
rechts weiterhin vom Steuerpflichtigen zu Wohnzwecken ge-
nutzt wird.
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18. 1-%-Regelung bei gebrauchtem Pkw 
vor dem Bundesfinanzhof

Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 
50 % betrieblich genutzt wird, ist steuerlich für jeden Kalen-
dermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt 
der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung 
einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Abweichend von der 
sog. 1-%-Regelung kann die private Nutzung mit den auf die 
Privatfahrten entfallenden Aufwendungen angesetzt werden, 
wenn die für das Kfz insgesamt entstehenden Aufwendungen 
durch Belege und das Verhältnis der privaten zu den übrigen 
Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewie-
sen werden. 

Die 1-%-Regelung ist in der Praxis schon öfter angefochten 
worden, weil sie nach Auffassung vieler Steuerpflichtiger – 
insbesondere für Fahrzeuge, für die ein heute üblicher erhebli-
cher Kaufpreisnachlass gewährt wird, und für Gebrauchtfahr-
zeuge – zu einem vermeintlich unzutreffenden, ungerechten 
und unlogischen Ergebnis führt.

In einem vor dem Finanzgericht München (FG) entschiede-
nen Fall setzte ein Steuerpflichtiger den privaten Nutzungs-
wert seines gebraucht gekauften Kfz mit rund 50 % der von 
ihm ermittelten Gesamtkosten des Kfz an. Zur Begründung 
wird vorgetragen, der Ansatz einer mehr als 50%igen Pkw-
Privatnutzung sei eine mit der Logik nicht zu vereinbarende 
Rechtsanwendung, wenn unstreitig feststehe, dass das Auto 
zu mehr als 50 % (im entschiedenen Fall sogar 70 %) betrieb-
lich genutzt werde. 

Das FG kam erwartungsgemäß zu dem Entschluss, dass die 
1-%-Regelung nicht unlogisch und verfassungsgemäß ist. Für 
die vom Steuerpflichtigen begehrte Begrenzung des privaten 
Nutzungsanteils auf 50 % der tatsächlich entstandenen Kos-
ten fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage.

Anmerkung: Dieser Fall ist jetzt vor dem Bundesfinanzhof 
gelandet und dort unter dem Aktenzeichen X R 28/15 anhän-
gig. Betroffene Steuerpflichtige können nunmehr Einspruch 
einlegen und unter Angabe des Aktenzeichens das Ruhen des 
Verfahrens beantragen. 

19. Finanzverwaltung lässt Aufstockung 
von Investitionsabzugsbeträgen in  
einem Folgejahr zu

Mit Urteil vom 12.11.2014 entschied der Bundesfinanzhof, 
dass ein Investitionsabzugsbetrag in der Fassung des Unter-
nehmensteuerreformgesetzes 2008 in einem Folgejahr inner-
halb des dreijährigen Investitionszeitraums bis zum gesetzli-
chen Höchstbetrag aufgestockt werden kann. 

Die Finanzverwaltung, die eine andere Meinung vertreten hat-
te, wendet das Urteil nunmehr für die Erhöhung (Aufstockung) 
von Investitionsabzugsbeträgen, die in vor dem 1.1.2016 
endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen wor-
den sind, allgemein in allen noch offenen Fällen unter folgen-
den Voraussetzungen an:

• Maßgebende Betriebsgrößenmerkmale: Die Erhöhung 
eines in einem Vorjahr für eine bestimmte Investition 
beanspruchten Investitionsabzugsbetrages setzt voraus, 
dass das maßgebende Größenmerkmal auch am Ende des 
Wirtschaftsjahres nicht überschritten wird, in dem die Er-
höhung berücksichtigt werden soll. 

 Das sind zzt. bei bilanzierenden Gewerbebetrieben oder 
der selbstständigen Arbeit dienenden Betrieben ein Be-
triebsvermögen von 235.000 €, bei Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft ein Wirtschaftswert oder ein Ersatz-
wirtschaftswert von 125.000 € oder bei Betrieben, die 
ihren Gewinn nach § 4 Absatz 3 ermitteln, ohne Berück-
sichtigung der Investitionsabzugsbeträge ein Gewinn von 
100.000 €.

• Maßgebender Investitionszeitraum: Die dreijährige In-
vestitionsfrist beginnt mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, 
in dem ein Investitionsabzugsbetrag für ein begünstigtes 
Wirtschaftsgut erstmals geltend gemacht wird. Eine Erhö-
hung des Abzugsbetrages in einem Folgejahr verlängert 
den Investitionszeitraum nicht.

• Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Erhöhungsbeträ-
gen: Eine Erhöhung scheidet aus, wenn die Investitions-
frist bei Antragstellung abgelaufen ist und die Investition 
nicht durchgeführt wurde oder bei bereits durchgeführten 
Investitionen die Erhöhung erkennbar dem Ausgleich von 
nachträglichen Einkommenserhöhungen dient.

• Erhöhung im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder 
Herstellung: Ein Abzug im Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung/Herstellung des begünstigten Wirtschaftsgutes ist 
nicht möglich. Dies gilt auch für die Erhöhung von Inves-
titionsabzugsbeträgen.

• Rückgängigmachung: Bei Anschaffung oder Herstellung 
des begünstigten Wirtschaftsgutes sind die zuerst bean-
spruchten Teilabzugsbeträge vorrangig hinzuzurechnen. 
Soweit die insgesamt beanspruchten Investitionsabzugs-
beträge für eine bestimmte Investition den Hinzurech-
nungsbetrag übersteigen und auch keine nachträglichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten innerhalb des ver-
bleibenden Investitionszeitraums anfallen, ist der verblei-
bende Investitionsabzugsbetrag rückgängig zu machen. 
Dabei sind die zuletzt beanspruchten Teilabzugsbeträge 
vorrangig rückabzuwickeln.

20. Nochmalige AfA bei Bebauung des  
Ehegattengrundstücks

Bebaut ein Unternehmer ein betrieblich genutztes Grundstück, 
das ihm zusammen mit seinem Ehegatten gehört, sind nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) in seiner Entschei-
dung vom 9.3.2016 Wertsteigerungen der dem Ehegatten ge-
hörenden Grundstückshälfte nicht einkommensteuerpflichtig.

Hieraus können sich erhebliche steuerliche Vorteile im Hin-
blick auf die Absetzungen für Abnutzung (AfA) ergeben. Über-
tragen die Ehegatten z. B. später das gemeinsame Grundstück 
auf ihren Sohn, der den Betrieb des Vaters fortführt, kann für 
die angefallenen Baukosten die AfA zweimal in Anspruch ge-
nommen werden.

Für Gewerbetreibende/Freiberufler
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Im entschiedenen Fall hatte der Vater schon in den 1960er-
Jahren mehrere Betriebsgebäude auf Grundstücken errichtet, 
die zur Hälfte auch der Mutter gehörten. Er nahm AfA auf 
seine Baukosten vor. Im Jahr 1993 übertrug er den Betrieb 
unentgeltlich auf den Sohn. Gleichzeitig übertrugen beide El-
ternteile die betrieblich genutzten Grundstücke ebenfalls un-
entgeltlich auf den Nachfolger.

Bei der Übertragung von Wirtschaftsgütern, die dem Vater ge-
hörten, sind die Buchwerte aus den Bilanzen des Vaters fort-
zuführen. Der Sohn sah in der Schenkung der Gebäudeteile 
die zivilrechtlich der Mutter gehörten, eine Einlage in seinen 
Betrieb, die er mit dem aktuellen Teilwert der Gebäudeteile 
bewertete. Da der Teilwert erheblich höher war als der Rest-
buchwert des Bilanzpostens, der in den Bilanzen des Vaters 
verblieben war, eröffnete es die Möglichkeit zur Vornahme 
erneuter hoher AfA-Beträge auf die von seinem Vater in der 
Vergangenheit schon nahezu abgeschriebenen Gebäudeteile.

Diese rechtliche Beurteilung bestätigte der BFH nunmehr mit 
dem Urteil. Dies hat zur Folge, dass in derartigen Fällen im 
Ergebnis eine nochmalige Abschreibung möglich ist, obwohl 
die Baukosten nur einmal anfallen. Allerdings hat der BFH 
im Gegenzug klargestellt, dass für den Bilanzposten, der den 
eigenen Bauaufwand des Unternehmers für die Gebäudeteile 
des anderen Ehegatten verkörpert, keine Steuersubventionen 
in Anspruch genommen werden können, die vom Gesetzge-
ber nur für Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens gewährt 
werden. Dies wurde in der Praxis bisher anders gehandhabt, 
wodurch die Buchwerte dieser Bilanzposition zusätzlich ge-
mindert werden konnten.

21. Ermittlungen wegen des Verdachts  
der Steuerhinterziehung bei  
„Rechnungssplitting“

Nach einer Pressemitteilung des Landesamtes für Steuern 
Rheinland-Pfalz durchsuchten Steuerfahnder Zulieferfirmen 
von Weinbaubetrieben wegen des Verdachts der Steuerhinter-
ziehung durch Winzer. Dort erwarben Winzer ihre Korken und 
sonstige Weinverschlüsse im Wege eines sog. „Rechnungs-
splittings“, bei dem ein Teil der Ware mit Anschrift und Kun-
denkonto des Winzers berechnet und ein anderer Teil als ano-
nymer Barverkauf abgewickelt wurde. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse führten zur Aufdeckung von Steuerstraftaten. 
 
Bitte beachten Sie! Auch wenn sich die Aktion der Steuer-
fahnder in diesem Fall auf Weinbaubetriebe bezieht, sind alle 
Steuerpflichtige betroffen, die ein sog. „Rechnungssplitting“ 
betreiben.
Selbstanzeigen sind, solange die Steuerhinterziehung als nicht 
entdeckt gilt, noch möglich und führen nach Zahlung der 
Steuerschuld zur Straffreiheit. Da die Ermittlungen andauern, 
ist damit zu rechnen, dass sich die Zahl der Verfahren erhöhen 
wird. Das Erstellen einer wirksamen, strafbefreienden Selbst-
anzeige ist mit hohen rechtlichen Anforderungen verbunden. 
Lassen Sie sich im Bedarfsfall daher unbedingt beraten!

22. Nutzungsausfallentschädigung für  
gemischt genutzten Pkw

Bewegliche Wirtschaftsgüter – wie z. B. ein Pkw – sind selbst 
dann, wenn sie gemischt – also sowohl betrieblich als auch 
privat – genutzt werden, ungeteilt entweder Betriebs- oder 
Privatvermögen. 

Betriebseinnahmen sind alle Zugänge in Geld oder Geldeswert, 
die durch den Betrieb veranlasst sind. Vereinnahmt ein Steuer-
pflichtiger im Zusammenhang mit Schäden am Wirtschaftsgut 
Ersatzleistungen – also z. B. eine Nutzungsausfallentschädi-
gung –, richtet sich die steuerliche Beurteilung nach der Zu-
ordnung des Wirtschaftsguts. 

Die Nutzungsausfallentschädigung für ein Wirtschaftsgut 
des Betriebsvermögens ist nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs vom 27.1.2016 selbst dann im vollen Umfang 
Betriebseinnahme, wenn das Wirtschaftsgut teilweise auch 
privat genutzt wird. Das gilt unabhängig davon, bei welcher 
Gelegenheit der Schaden entstanden ist und wie der Steuer-
pflichtige auf den Schaden reagiert. 

Im entschiedenen Fall hielt ein selbstständiger Versicherungs-
agent ein Fahrzeug im Betriebsvermögen, das er auch privat 
nutzte. Für einen Nutzungsausfall aufgrund eines Unfalls er-
hielt er von der Versicherung des Unfallverursachers eine Ent-
schädigung. Das Finanzamt behandelte diese uneingeschränkt 
als Betriebseinnahme. Der Steuerpflichtige machte demge-
genüber geltend, dass der Unfall sich auf einer Privatfahrt 
ereignet habe und er außerdem für die Zeit des Nutzungsaus-
falls kein Ersatzfahrzeug angemietet, sondern Urlaub genom-
men habe. Der BFH gab dem Finanzamt recht.

23. Bauabzugsteuer für Photo-
voltaikanlagen ab 2016

Vergütungen für Bauleistungen, die im Inland gegenüber ei-
nem Unternehmer oder einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts erbracht werden, unterliegen der sog. Bau-
abzugsteuer. Der Leistungsempfänger ist verpflichtet, vom 
Rechnungsbetrag 15 % einzubehalten und an das Finanzamt 
abzuführen, es sei denn, ihm liegt eine gültige Freistellungsbe-
scheinigung vor oder die gesamte Leistung im laufenden Ka-
lenderjahr übersteigt voraussichtlich nicht die Freigrenze von 
5.000 € (bzw. 15.000 € bei ausschließlich steuerfreien Um-
sätzen). Die Verpflichtung zum Steuerabzug entsteht in dem 
Zeitpunkt, in dem die Leistung erbracht wird.

Unter Bauleistung sind alle Leistungen zu verstehen, die der 
Herstellung, Instandsetzung oder Instandhaltung, Änderung 
oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Nach einer Verfü-
gung des Bayerischen Landesamtes für Steuern stellt auch die 
Installation einer Photovoltaikanlage an oder auf einem Ge-
bäude eine Bauleistung dar. Auch die Aufstellung einer Frei-
landphotovoltaikanlage kann den Bauleistungsbegriff erfüllen. 

Anmerkung: An der bisher anders lautenden Auffassung, dass 
Photovoltaikanlagen als Betriebsvorrichtungen nicht den Be-
griff des Bauwerks erfüllen, wird nicht mehr festgehalten. Die 
nunmehr geltende Rechtsauffassung wird grundsätzlich in al-
len offenen Fällen angewendet. Für Fälle bis zum 31.12.2015 
(Zeitpunkt der Entstehung der Bauabzugsteuer) soll es jedoch 
nicht beanstandet werden, wenn ein Abzug der Bauabzug-
steuer oder das Anfordern einer Freistellungsbescheinigung 
unterbleibt.

24. Rechtsanwälte dürfen mit Ärzten 
und Apothekern eine Partnerschafts-
gesellschaft gründen

Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
12.1.2016 sind die Regelungen der Bundesrechtsanwaltsord-
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nung insoweit verfassungswidrig und nichtig, als sie Rechts-
anwälten verbieten, sich mit Ärzten sowie mit Apothekern zur 
gemeinschaftlichen Berufsausübung zu verbinden. 

Danach ist der mit dem Sozietätsverbot verbundene Eingriff 
in die Berufsfreiheit unverhältnismäßig. Denn der Gesetzgeber 
hat den Zusammenschluss von Rechtsanwälten mit anderen 
Berufsgruppen – insbesondere mit Patentanwälten, Steuer-
beratern und Wirtschaftsprüfern – in einer Partnerschaftsge-
sellschaft zugelassen. Im Vergleich hierzu birgt nach Auffas-
sung des BVerfG eine interprofessionelle Zusammenarbeit von 
Rechtsanwälten mit Ärzten und Apothekern keine so wesentli-
chen zusätzlichen Risiken für die Einhaltung der anwaltlichen 
Berufspflichten, dass dies eine unterschiedliche Behandlung 
rechtfertigte.

25. Mitunternehmerstellung/Gewinnzuord-
nung/Abfärbewirkung im Rahmen einer 
Freiberuflerpraxis

Grundsätzlich ist nicht jeder zivilrechtliche Gesellschafter 
einer Personengesellschaft auch Mitunternehmer. Dies ist er 
nur dann, wenn er aufgrund seiner gesellschaftsrechtlichen 
Stellung Mitunternehmerinitiative ausüben kann und ein Mit-
unternehmerrisiko trägt. Die Kriterien für die Annahme einer 
freiberuflichen Mitunternehmerschaft unterscheiden sich da-
bei grundsätzlich nicht von denen einer gewerblichen Mitun-
ternehmerschaft.

In seiner Entscheidung vom 3.11.2015 hatte sich der Bundes-
finanzhof (BFH) mit der Stellung eines „Mitunternehmers“ – 
und damit einer sich daraus ergebenden Gewinnzuordnung – 
in einer Freiberuflerpraxis zu befassen. Im entschiedenen Fall 
betrieben die Ärzte A und B eine Gemeinschaftspraxis, in die 
sie die Ärztin C aufnahmen. Die Geschäftsführung sollte dabei 
gemeinschaftlich ausgeübt werden. C war jedoch nicht an den 
materiellen Werten der Gemeinschaft beteiligt. Ihr wurde eine 
Option zum Erwerb eines Drittels der Praxis eingeräumt. Nach 
der Gewinnverteilungsabrede sollte C jährlich einen Prozent-
satz des eigenen Honorarumsatzes erhalten.

Der BFH entschied dazu: Erhält ein (Schein-)Gesellschafter 
eine von der Gewinnsituation abhängige, nur nach dem ei-
genen Umsatz bemessene Vergütung und ist er zudem von 
einer Teilhabe an den stillen Reserven der Gesellschaft ausge-
schlossen, kann wegen des danach nur eingeschränkt beste-
henden Mitunternehmerrisikos eine Mitunternehmerstellung 
nur bejaht werden, wenn eine besonders ausgeprägte Mitun-
ternehmerinitiative vorliegt. Daran fehlt es, wenn zwar eine 
gemeinsame Geschäftsführungsbefugnis besteht, von dieser 
aber tatsächlich wesentliche Bereiche ausgenommen sind. 
Entsprechend wurde der Gewinn auch nur auf die beiden Ge-
sellschafter A und B aufgeteilt.

Anmerkung: In einem Parallelverfahren qualifizierte der BFH 
die Einkünfte der GbR als gewerblich und damit auch gewer-
besteuerpflichtig, nachdem festgestellt wurde, dass C ihre 
Patienten im Namen der GbR eigenverantwortlich und somit 
ohne Überwachung oder persönliche Mitwirkung durch A und 
B behandelte. Hier liegen mangels leitender und eigenverant-
wortlicher Tätigkeit der Mitunternehmer keine freiberuflichen, 
sondern gewerbliche Einkünfte der GbR vor. Entsprechend 
wurden die Einkünfte der GbR insgesamt als gewerbesteuer-
pflichtig eingestuft (sog. „Abfärbewirkung“).

Der Fall zeigt wieder einmal sehr deutlich, wie schnell durch 
falsch gestaltete Verträge steuerlich erhebliche Nachteile 

entstehen können. Lassen Sie sich in solchen Fällen zwin-
gend beraten!

26. EuGH: Zur Umsatzsteueraufteilung bei 
gemischt genutztem Gebäude

Verwendet der Unternehmer ein Grundstück zum Teil für um-
satzsteuerpflichtige und zum Teil für umsatzsteuerfreie Aus-
führung von Umsätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen, 
so ist der Teil der Vorsteuerbeträge nicht abziehbar, der den 
zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führenden Umsätzen 
wirtschaftlich zuzurechnen ist. 

Der Unternehmer kann die nicht abziehbaren Teilbeträge im 
Wege einer sachgerechten Schätzung ermitteln. Eine Ermitt-
lung der Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis der Umsätze 
ist nach deutschem Recht nur zulässig, wenn keine andere 
wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Der Gesetzgeber for-
dert bei Gebäuden vielmehr eine Aufteilung nach Fläche, weil 
dies angeblich eine sachgerechtere Aufteilung darstelle. Das 
bestätigte der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 22.8.2013.

Diese Regelung aber widerspricht der Auffassung des Europä-
ischen  Gerichtshofs (EuGH). Dieser stellt in einer Rechtssache 
fest, dass die Befugnis der Mitgliedstaaten zum Erlass einer 
anderen Methode der Berechnung des Vorsteuerabzugs als des 
Umsatzschlüssels eingeschränkt ist. 

Die alternative Berechnungsmethode darf nicht zu einer allge-
meinen Methode gemacht werden, die vom Umsatzschlüssel 
abweicht. Des Weiteren muss die alternative Methode eine 
„präzisere“ Bestimmung des Vorsteuerabzugs gewährleisten, 
als die Bestimmung anhand des Umsatzschlüssels.

Anmerkung: Betroffene Steuerpflichtige sollten – wenn für 
sie der Umsatzschlüssel als Aufteilungsmaßstab vorteilhaf-
ter ist – diesen anwenden und sich auf die Entscheidung des 
EuGH berufen.

27. Bestimmte Leistungen für Hotelgäste 
sind mit dem Regelsteuersatz von 19 %  
zu versteuern

Für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein 
Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden 
bereithält, sowie die kurzfristige Vermietung von Campingflä-
chen, ermäßigt sich die Umsatzsteuer auf 7 %. Das gilt nicht 
für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, 
auch dann nicht, wenn sie mit dem Entgelt für die Vermietung 
abgegolten sind.

Wird die Überlassung von Plätzen zum Abstellen von Fahr-
zeugen zwischen Gast und Hotelier gesondert vereinbart, liegt 
keine begünstigte Beherbergungsleistung vor. Es kommt der 
Regelsteuersatz von 19 % zum Tragen. Ist die Überlassung von 
Plätzen zum Abstellen von Fahrzeugen jedoch nicht gesondert 
vereinbart, so war umstritten, ob diese unter die Steuerermä-
ßigung fällt oder nicht.

Der BFH hatte in der Vergangenheit bereits entschieden, dass 
von einem Hotelier im Zusammenhang mit der Beherbergung 
erbrachte Frühstücksleistungen Leistungen sind, die nicht un-
mittelbar der Vermietung dienen und deshalb von der Steuer-
ermäßigung auszunehmen sind. Das Angebot eines Frühstücks 
stehe neben der reinen Vermietungs- bzw. Beherbergungsleis-
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tung. Hotelzimmer könnten auch ohne Frühstück bewohnt 
werden und würden in der Praxis auch ohne Frühstück ange-
boten und genutzt.

Zu dem gleichen Ergebnis kam der BFH in seiner Entscheidung 
vom 1.3.2016 für die Einräumung von Parkmöglichkeiten, 
auch dann, wenn hierfür kein gesondertes Entgelt berechnet 
wird. Die kalkulatorischen Kosten der Parkplätze müssen dem-
entsprechend geschätzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Parkplätze nicht ausschließlich von Hotelgästen, son-
dern auch von Gästen des Restaurants oder des Sauna- und 
Wellnessbereichs genutzt werden können.

Anmerkung: Es ist damit zu rechnen, dass die Finanzver-
waltung weitere, nicht gesondert berechnete Leistungen, z. 
B. Safe, W-LAN, Wellness, Fitness dem vollen Steuersatz im 
Schätzwege unterwerfen wird. Ggf. sollte eine „Servicepau-
schale“ in geringer Höhe für solche Leistungen angeboten und 
dem vollen Steuersatz unterworfen werden.

28. Änderung der umsatzsteuerlichen  
Bemessungsgrundlage bei einem  
„Sicherungseinbehalt“ 

Mit Urteil vom 24.10.2013 hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, dass ein Unternehmer grundsätzlich im Umfang 
eines sog. „Sicherungseinbehaltes“ des Kunden – z. B. für Bau-
mängel – zur Minderung der umsatzsteuerlichen Bemessungs-
grundlage berechtigt sein kann.

Dies gilt nach Auffassung des BFH bereits für den Voranmel-
dungszeitraum der Leistungserbringung, soweit der Unterneh-
mer seinen Entgeltanspruch aufgrund eines vertraglichen Ein-
behalts zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen über 
einen Zeitraum von 2 bis 5 Jahren nicht verwirklichen kann. 
Entgeltforderungen, die auf sog. Sicherungseinbehalten für 
Baumängel beruhen, gelten grundsätzlich als uneinbringlich.

Soweit der Unternehmer jedoch eine vollständige Entgelt-
zahlung bereits mit Leistungserbringung für die Fälle bean-
spruchen kann, in denen er die Gewährleistungsansprüche 
seiner Leistungsempfänger durch „Bankbürgschaft“ gesi-
chert hat oder ihm eine derartige Bürgschaftsgestellung 
möglich war, liegt nach Auffassung der Finanzverwaltung 
keine Uneinbringlichkeit vor. Der Unternehmer hat die Vo-
raussetzungen für eine Minderung der Bemessungsgrundlage 
wegen Uneinbringlichkeit nachzuweisen – was in der Praxis 
nicht einfach sein dürfte.

Hat der Unternehmer unter den zuvor genannten Vorausset-
zungen die Entgeltansprüche zulässig als uneinbringlich be-
handelt, so hat der Leistungsempfänger die Vorsteuer aus den 
jeweiligen Leistungsbezügen entsprechend zu berichtigen. Der 
Unternehmer ist nicht verpflichtet, dem Leistungsempfänger 
die Behandlung seiner Ansprüche mitzuteilen. Das Finanzamt 
des Unternehmers ist jedoch berechtigt, das Finanzamt des 
Leistungsempfängers auf die Behandlung der offenen Entgelt-
ansprüche als uneinbringlich hinzuweisen.

29. Rückwirkende Rechnungsberichtigung 
nach einer Entscheidung des EuGH 
möglich

Eine Rechnung, die nicht alle vom Umsatzsteuergesetz ge-
forderten Angaben enthält (im entschiedenen Fall die Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer), kann berichtigt werden. 
Dafür sind die fehlenden Angaben durch ein Dokument, das 
spezifisch und eindeutig auf die Rechnung bezogen ist, nach-
zureichen. 

Die Berichtigung von Rechnungen wirkt nach bisheriger Auf-
fassung der Finanzverwaltung jedoch nicht zurück, sondern 
für den Zeitraum, in welchem dem Leistungsempfänger die 
berichtigte Rechnung übermittelt wird. Wird der Vorsteuerab-
zug – z. B. im Rahmen einer Außenprüfung – erst Jahre später 
versagt, führen Nachzahlungszinsen zu erheblichen finanziel-
len Belastungen.

Das Niedersächsische Finanzgericht hatte Zweifel, ob diese 
Praxis, den Vorsteuerabzug grundsätzlich erst im Zeitpunkt 
der Rechnungsberichtigung zuzulassen, mit dem Unionsrecht 
vereinbar ist, und hat die Frage dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) mit Beschluss vom 3.7.2014 vorgelegt.

Der EuGH stellt dazu fest, dass das Grundprinzip der Mehr-
wertsteuerneutralität verlangt, dass der Vorsteuerabzug ge-
währt wird, wenn die materiellen Anforderungen erfüllt sind, 
selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Bedin-
gungen nicht genügt hat. So muss nach dieser Entscheidung 
des EuGH die Rechnungsberichtigung mit Wirkung für die Ver-
gangenheit zugelassen werden. 

Anmerkung: Das Urteil des EuGH steht im Widerspruch zur 
Meinung der deutschen Finanzverwaltung, wonach bei der 
Berichtigung einer Rechnung das Recht auf Vorsteuerabzug 
erst zum Berichtigungszeitpunkt ausgeübt werden kann. Der 
EuGH bezieht sich in dieser Entscheidung nur auf die spätere 
Ergänzung der Rechnung um die in der Ursprungsrechnung 
nicht enthaltene Steuernummer oder USt-IdNr. Ob sich die-
ses Urteil auch auf andere fehlende oder fehlerhafte Rech-
nungsbestandteile übertragen lässt, ist damit grundsätzlich 
noch nicht entschieden. Hier könnte die Finanzverwaltung für 
Klarheit sorgen.

30. Gewinnneutrale Realteilung von  
Unternehmen wird erleichtert

Bei der Auflösung einer Gesellschaft führt die Betriebsaufgabe 
für die Gesellschafter grundsätzlich zu einer steuerlich rele-
vanten Gewinnrealisation. Dies kann durch eine sog. Realtei-
lung verhindert werden, wenn die bisherigen Gesellschafter 
das Betriebsvermögen der Gesellschaft unter sich aufteilen 
und es bei ihnen Betriebsvermögen bleibt. Die Realteilung 
setzte aber bislang die Beendigung der Gesellschaft voraus.

In seiner Entscheidung vom 17.9.2015 lockert der Bundesfi-
nanzhof (BFH) seine restriktive Rechtsprechung zur Realtei-
lung einer Personengesellschaft. Danach kann die gewinnneu-
trale Realteilung einer Gesellschaft auch beim Ausscheiden 
eines Gesellschafters vorliegen, wenn sie von den verbleiben-
den Gesellschaftern fortgesetzt wird. 

In dem entschiedenen Fall war eine Partnerin aus einer Frei-
beruflersozietät ausgeschieden. Sie erhielt dafür die in einer 
anderen Stadt gelegene Niederlassung, die sie bereits zuvor 
geleitet hatte, während die Hauptniederlassung von den übri-
gen Partnern unter der bisherigen Bezeichnung weitergeführt 
wurde.

Anmerkung: Nachdem mit der Auflösung eines Unternehmens 
erhebliche steuerliche Folgen einhergehen, sollten sich betrof-
fene Steuerpflichtige zwingend beraten lassen.
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Für die GmbH und deren Geschäftsführer

31. Sozialversicherungspflicht des  
GmbH-Gesellschafters

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte bereits in 2 Urteilen 
vom 29.8.2012 ausgeführt, dass ein vertraglich bestehendes 
Weisungsrecht – auch wenn es tatsächlich nicht ausgeübt 
wird – bedeutsam für die Abgrenzung von Beschäftigung und 
Selbstständigkeit ist. 

Nach neuer Auffassung des BSG ist dem Sozialversicherungs-
recht eine bloße „Schönwetter-Selbstständigkeit” fremd, die 
nur so lange gilt, wie keine Konflikte auftreten. Im Konfliktfall 
ist allein entscheidend, was vertraglich vereinbart wurde. Da-
nach gilt für die Praxis: Maßgebend für die sozialversiche-
rungsrechtliche Beurteilung ist die abstrakte Rechtsmacht. 

Nunmehr nimmt das BSG in 3 Urteilen vom 11.11.2015 zur So-
zialversicherungspflicht von GmbH-Gesellschaftern (GG) Stel-
lung. Darin heißt es u. a.: Allein weitreichende Entscheidungs-
befugnisse machen einen GG nicht zu einem Selbstständigen. 
Die Annahme eines solchen eigenen Unternehmerrisikos ist 
nicht allein deshalb gerechtfertigt, weil für die GmbH hohe 
Darlehensverbindlichkeiten eingegangen und eine weitere 
Darlehensforderung gegen die GmbH erworben wurde.

Dass ihm von seiner Ehefrau (= Mehrheitsgesellschafterin und 
Alleingeschäftsführerin) GmbH-Stimmrechte übertragen wur-
den, ist unbeachtlich, weil nach dem gesellschaftsrechtlichen 
Abspaltungsverbot das Stimmrecht eines Gesellschafters nicht 
ohne den dazugehörigen Geschäftsanteil übertragen werden 
kann. Insgesamt verhält es sich daher so, dass der jeweilige 
Mehrheitsgesellschafter – insbesondere im Konfliktfall – je-
weils wieder über sein Stimmrecht verfügen und den GG in der 
Gesellschafterversammlung überstimmen konnte. 

Anmerkung: Das BSG misst einer nur auf Zeiten eines har-
monischen Zusammenwirkens unter Familienmitgliedern be-
schränkten „Schönwetter-Selbstständigkeit“ aber sozialversi-
cherungsrechtlich keine entscheidende Bedeutung zu. 
Ebenso ist es danach irrelevant, wenn geltend gemacht wird, 
trotz fehlender gesellschaftsrechtlicher Befugnisse sei der GG 
aufgrund seiner Fachkenntnisse und Stellung „Kopf und Seele“ 
der GmbH.

32. GmbH-Beteiligung an einer freiberufli-
chen Personengesellschaft

Eine Personengesellschaft übt nur dann eine „freiberufliche 
Tätigkeit“ und damit gewerbesteuerfreie Tätigkeit aus, wenn 
sämtliche Gesellschafter die Merkmale eines freien Berufs er-
füllen.

Übt ein Gesellschafter keinen freien Beruf aus, so gilt die ge-
samte, mit Einkünfteerzielungsabsicht unternommene Tätig-
keit der Personengesellschaft als Gewerbebetrieb – und unter-
fällt der Gewerbesteuerpflicht.

Der Beteiligung eines Berufsfremden gleichgestellt ist nach 
einer Entscheidung des Finanzgerichts Hamburg (FG) vom 
7.1.2016 die mitunternehmerische Beteiligung einer Kapital-

gesellschaft, und zwar unabhängig von der Qualifikation der 
anderen Gesellschafter.

Eine GmbH ist nach Auffassung des FG einkommensteuer- 
und gewerbesteuerrechtlich bei der Qualifikation der Tätigkeit 
einer Personengesellschaft – im entschiedenen Fall einer KG 
– als „berufsfremde Person“ zu werten. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die GmbH Komplementärin oder Kommanditistin bei 
der betreffenden KG ist.

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof 
nicht zugelassen. Es wurde jedoch eine Nichtzulassungsbe-
schwerde eingelegt (Az. BFH: VIII B 16/16)

33. Nachträgliche Zusage der Dynamisie-
rung einer Pensionszusage

Pensionserhöhungen, die eine Kapitalgesellschaft mit ihrem 
(beherrschenden) Gesellschafter vereinbart, ohne dass die Er-
höhung vom Begünstigten noch erdient werden kann, können 
nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen steuerlich aner-
kannt werden. 

Dies setzt voraus, dass die Pensionserhöhung einen Ausgleich 
für eine anderweitig nicht schließbare Versorgungslücke oder 
eine Anpassung an erhebliche Steigerungen der Lebenshal-
tungskosten darstellt. Eine derartige erhebliche Steigerung der 
Lebenshaltungskosten wird vom Bundesfinanzhof angenom-
men, wenn die Teuerung seit der letzten Pensionszusage oder 
seit der letzten Anpassung mehr als 20 % beträgt.

Bei einer Pensionszusage zugunsten eines Gesellschafter-Ge-
schäftsführers muss die begünstigte Person während der ihr 
voraussichtlich verbleibenden Dienstzeit den Versorgungsan-
spruch noch erdienen können. Ist das nicht (mehr) möglich, 
so ist die Erhöhung der Pensionszusage durch eine Dynamisie-
rungsklausel als durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst 
anzusehen und als verdeckte Gewinnausschüttung zu quali-
fizieren. Das hat das Finanzgericht Hamburg mit Urteil vom 
15.4.2016 entschieden.

Die Erdienbarkeit wird im Allgemeinen nicht angenommen, 
wenn zwischen dem Zusagezeitpunkt und dem vorgesehenen 
Eintritt in den Ruhestand nur noch eine kurze Zeitspanne liegt. 

Ein beherrschender Gesellschafter soll die Pensionszusage 
jedenfalls dann noch erdienen können, wenn der Zeitraum 
zwischen der Zusage der Pension und dem vorgesehenen 
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand mindestens 10 Jahre 
beträgt. Für einen nicht beherrschenden Gesellschafter kann 
ein Erdienen der Pensionszusage zusätzlich unterstellt werden, 
wenn – vom vorgesehenen Zeitpunkt der Pensionierung aus 
gesehen – der Beginn seiner Betriebszugehörigkeit mindestens 
12 Jahre zurückliegt und die Versorgungszusage für mindes-
tens 3 Jahre bestanden hat.

Ebenso wird eine Erdienbarkeit dann im Allgemeinen nicht 
mehr anzunehmen sein, wenn die Zusage einem Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer erteilt wurde, der im Zusagezeitpunkt das 
60. Lebensjahr vollendet hatte.



 S. 14Steuerliche Informationen zum Jahreswechsel 2016/2017

34. Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € 
je Zeitstunde zum 1.1.2017

Die Mindestlohn-Kommission beschloss den gesetzlichen Min-
destlohn ab dem 1.1.2017 auf 8,84 € brutto je Zeitstunde 
festzulegen. Das Bundeskabinett stimmte am 26.10.2016 dem 
Beschluss zu; damit gilt ab 1.1.2017 der neue Mindestlohn. 

Die „Übergangsregelung“, die es in bestimmten Branchen er-
laubt, tarifvertraglich vom Mindestlohn abzuweichen, endet 
am 31.12.2016. Ab dem 1.1.2017 müssen die betroffenen Be-
schäftigten mindes tens 8,50 € bekommen. Ab dem 1.1.2018 
gilt aber auch hier dann der von der Mindestlohnkommission 
neu festgesetzte Mindestlohn.

Zeitungsausträger haben ab dem 1.1.2017 Anspruch auf 
8,50 €. Ab dem 1.1.2018 gilt auch für sie der neu festgesetzte 
Mindestlohn. Für Saisonarbeitskräfte, z. B. Erntehelfer, gilt der 
gesetzliche Mindestlohn. Sie können kurzfristig statt 50 bis zu 
70 Tage pro Jahr sozialabgabenfrei arbeiten. Diese Regelung 
gilt noch bis Ende 2018. 

Minijobber: Sofern ein Unternehmen Minijobber beschäftigt, 
sollte es rechtzeitig prüfen, ob der Mindestlohn die jährliche 
Entgeltgrenze von 5.400 € (450 € x 12) bei beschäftigten Mi-
nijobbern überschreitet. Dann würde kein beitragsfreier Mi-
nijob mehr vorliegen. Hierbei sind auch Einmalzahlungen zu 
berücksichtigen.

Beispiel: Das Unternehmen beschäftigte 2016 für 50 Stunden/
Monat einen Minijobber zu einem Stundenlohn von 8,50 €. 
Eine vertraglich vorgesehene Einmalzahlung beträgt 250 €. 
Während 2016 die jährliche Geringfügigkeitsgrenze mit einem 
Jahresentgelt von 5.350 € noch unterschritten wäre (Entgelt-
grenze 450 € x 12 Monat = 5.400 € im Jahr), hat der Mindest-
lohn 2017 zur Folge, dass diese Grenze um 154 € überschrit-
ten wird, denn das Jahresentgelt liegt dann bei 5.554 €. Das 
Arbeitsverhältnis wird sozialversicherungspflichtig.

Anmerkung: Die Gehälter von Mitarbeitern sind von den be-
troffenen Unternehmen auf 8,84 € brutto je Arbeitsstunde 
anzupassen. Insbesondere bei den Minijobbern sollten mit 
Blick auf die 450-€-Grenze die Verträge überprüft und ggf. 
zum 1.1.2017 geändert werden. Die Aufbewahrungs- und Auf-
zeichnungspflichten gelten weiterhin uneingeschränkt fort. 
Die Unterlagen sind mindestens 2 Jahre aufzubewahren.

35. TERMINSACHE: Zuordnung eines  
gemischt genutzten Gegenstandes/ 
Gebäudes zum Unternehmen 

Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands zum 
Unternehmen – mit entsprechender Vorsteuerabzugsberech-
tigung – erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte Zu-
ordnungsentscheidung, die zeitnah zu dokumentieren ist. 

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidungen geklärt, 
dass die Zuordnungsentscheidung spätestens und mit endgül-
tiger Wirkung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklä-

rung für das Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach au-
ßen dokumentiert werden kann. Der letztmögliche Zeitpunkt 
hierfür ist der 31. Mai des Folgejahres.

Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung sind auch Photovol-
taikanlagen betroffen.

36. TERMINSACHE Abgeltungsteuer:  
bis 15.12. ggf. Verlustbeschei nigung 
bei der Bank beantragen

Werden mit Aktien, die nach dem 31.12.2008 angeschafft 
wurden, Verluste erzielt, werden diese von den Banken au-
tomatisch beachtet und vorgetragen. Ein Verlustausgleich 
zwischen den Konten und Depots von Ehegatten bzw. unter-
schiedlicher Banken erfolgt nicht. Eine solche Verrechnung 
kann nur im Wege der Veranlagung erfolgen. 

Dazu muss der Anleger eine Verlustbescheinigung bei der 
Bank beantragen. Die Verlustbescheinigung für das laufende 
Jahr ist bis spätestens 15.12.2016 zu verlangen. 

Nach Ausstellung einer Verlustbescheinigung wird der ausge-
wiesene Verlust nicht wieder in den Verlusttopf eingestellt, um 
eine doppelte Berücksichtigung zu vermeiden. Er muss in der 
Einkommensteuer-Veranlagung geltend gemacht werden.

Anmerkung: Ob eine Verlustbescheinigung beantragt werden 
soll, hängt von vielen Faktoren ab und sollte vorher mit uns 
besprochen werden! Die Beantragung einer Verlustbeschei-
nigung kann sich u. a. empfehlen, wenn im laufenden Jahr 
Kapitalerträge bei Banken erzielt werden, die mit Kapitaler-
tragsteuer belastet sind und mit Verlusten bei anderen Banken 
verrechnet werden können. 

37. Geschenke an Geschäftsfreunde

Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute Zusammen-
arbeit am Jahresende bei ihren Geschäftspartnern mit kleinen 
Geschenken. Solche „Sachzuwendungen“ an Personen, die 
nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B.  Kun-
den, Geschäftsfreunde – dürfen als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger 
und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Be-
trag höher oder werden an einen Empfänger im Wirtschafts-
jahr mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 € 
übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vol-
lem Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus 
davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. Hier-
für entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger. Der 
Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im 
Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % 
(zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) versteuern. Der Auf-
wand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Er hat den 
Empfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. 

Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise 
zum Jahresende
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Geschenke aus persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit 
und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im 
Wert bis 60 € (bis 31.12.2014 = 40 €) müssen nicht pauschal 
besteuert werden. Übersteigt der Wert jedoch 35 €, ist das 
Geschenk nicht als Betriebsausgabe absetzbar!

38. Geschenke an Arbeitnehmer

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den üblichen 
Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein Geschenk z. B. zum Jah-
resende überreichen, kann er eine besondere Pauschalbesteu-
erung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu 
einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) 
pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings sozialversiche-
rungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen (für 
Arbeitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen.

39. Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung

Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsver-
anstaltung waren bis zum 31.12.2014 bei Überschreiten einer 
Freigrenze (von 110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) als 
steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren. Für Betriebsver-
anstaltungen ab dem 1.1.2015 wurde die bisherige Frei-
grenze von 110 € in einen „Freibetrag“ umgewandelt. 

Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, dass Aufwen-
dungen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, auch wenn der 
Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten 
wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozi-
alversicherungspflichtig. 

Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer 
Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für die Feier betragen 1.500 €.

 » Alte Regelung bis 31.12.2014 mit einer Freigrenze: 
Nachdem die Freigrenze pro Mitarbeiter überschritten 
wurde, unterlag der gesamte Betrag in Höhe von 150 € 
(1.500 : 10) grundsätzlich der Steuer- und Sozialversiche-
rungspflicht. 

 » Neue Regelung ab 1.1.2015 mit einem Freibetrag: Auch 
wenn in diesem Fall der Freibetrag pro Mitarbeiter über-
schritten wurde, sind hier grundsätzlich nur die über-
schreitenden Aufwendungen in Höhe von (150 € – 110 € 
Freibetrag =) 40 € steuer- und sozialversicherungspflich-
tig. 

 » Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Ar-
beitgeber mit 25 % pauschal besteuert. 

Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den äußeren Rah-
men der Betriebsveranstaltung (z. B. Fremdkosten für Saal-
miete und „Eventmanager“), werden – entgegen eines anders 
lautenden Urteils des Bundesfinanzhofs – in die Berechnung 
einbezogen. Gleichfalls sind die geldwerten Vorteile, die Be-
gleitpersonen des Arbeitnehmers gewährt werden, dem Ar-
beitnehmer als geldwerter Vorteil zuzurechnen. 

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung 
liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehörigen des Betriebs 
oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Be-
triebsveranstaltung wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht 
mehr als 2 Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf 
die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Das 
bedeutet, dass auch mehrtägige Betriebsveranstaltungen be-
günstigt sein können.

40. Umsatzsteuerliche Behandlung von 
Betriebsveranstaltungen

Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstaltungen, 
insbesondere die Ersetzung der ehemaligen lohnsteuerlichen 
Freigrenze durch einen Freibetrag, haben grundsätzlich keine 
Auswirkungen auf die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen.

Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die Kosten, die 
auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallen, zu berechnen sind, 
bestimmt sich nach den lohnsteuerrechtlichen Grundsätzen.

 » Von einer überwiegend durch das unternehmerische Inte-
resse des Arbeitgebers veranlassten üblichen Zuwendung 
ist umsatzsteuerrechtlich im Regelfall auszugehen, wenn 
der Betrag je Arbeitnehmer und Betriebsveranstaltung 
110 € einschließlich Umsatzsteuer nicht überschreitet. Der 
Vorsteuerabzug ist in vollem Umfang möglich.

 » Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den einzelnen 
Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstaltung die Grenze von 
110 € einschließlich Umsatzsteuer, ist von einer überwie-
gend durch den privaten Bedarf des Arbeitnehmers ver-
anlassten unentgeltlichen Zuwendung auszugehen. Ein 
Vorsteuerabzug ist (insgesamt) nicht möglich.

Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium stellt in einem 
Schreiben vom 19.4.2016 fest, dass Zuwendungen im Rahmen 
von Betriebsveranstaltungen im Ergebnis nicht zum Teil unter-
nehmerisch und zum Teil nicht unternehmerisch wie bei einer 
gemischten Verwendung veranlasst sein können. Diese Sicht-
weise des Ministeriums ist jedoch gerichtlich nicht überprüft.

41. Sonderabschreibung für kleine  
und mittlere Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der Son-
derabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirt-
schaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter 
weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren 
zur normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen 
in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen 
werden. 

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er wie 
viel Prozent der Sonderabschreibung beanspruchen will und 
damit die Höhe des Gewinns steuern.

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevan-
ten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei Bilanzierenden 
235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft 125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnah-
me-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 €. 

42. Investitionsabzugsbetrag – neue Regeln 
ab 2016

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte bewegli-
che Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaf-
fen oder herstellen wollen – unter weiteren Voraussetzungen 
wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und 
Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Ge-
winngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag 
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darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 
200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die Regelun-
gen zum Investitionsabzugsbetrag geändert. Daraus ergeben 
sich, je nach Jahr der Bildung des Investitionsabzugsbetrags 
unterschiedliche Voraussetzungen. 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags bis zum 31.12.2015: 
Ein Unternehmer will in den nächsten 3 Jahren für seinen Be-
trieb eine „bestimmte“ Maschine im Wert von netto 50.000 € 
anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2015 einen Investiti-
onsabzugsbetrag in Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaf-
fungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch 
gewinnmindernd auswirkt. 

Schafft der Unternehmer nunmehr diese spezielle Maschi-
ne, für die er den Investitionsabzugsbetrag in Anspruch ge-
nommen hat, innerhalb der nächsten 3 Jahre an, kann er die 
Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und 
Sonderabschreibungen auf 30.000 € im Anschaffungsjahr 
vermindern, um die erforderliche steuerliche Hinzurechnung 
auszugleichen. Zusätzlich kann er eine Sonderabschreibung in 
Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen.

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ab dem 1.1.2016: 
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde insofern eine 
gewisse Flexibilisierung herbeigeführt, als dass ein Investiti-
onsabzugsbetrag auch in Anspruch genommen werden kann, 
ohne dass dafür ein „bestimmtes“ Wirtschaftsgut angeschafft 
werden muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuerpflich-
tige die Summen der Abzugsbeträge und der hinzuzurech-
nenden oder rückgängig zu machenden Beträge nach amtlich 
vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung 
übermittelt.

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investitionsab-
zugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, 
in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investitionen 
unterbleiben. Dafür werden bestandskräftige Bescheide korri-
giert und es entstehen Zins aufwendungen!

Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: Nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 23.3.2016 darf ein 
Investitionsabzugsbetrag nicht allein deshalb versagt werden, 
weil der Antrag erst nach einer Außenprüfung gestellt wird. 
Die Steuervergünstigung kann danach zur Kompensation eines 
Steuermehrergebnisses der Außenprüfung eingesetzt werden.

43. Investitionsabzugsbetrag auch  
für einen betrieblichen Pkw

Die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrags setzt u. a. 
voraus, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begüns-
tigte Wirtschaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des 
Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich zu 
nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 % im Jahr 
des Erwerbes und im Folgejahr). 

Unter diesen Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbe-
trag auch für einen Pkw in Anspruch genommen werden. Der 

Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über 
ein Fahrtenbuch zu führen.

Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich seinen Arbeit-
nehmern zur Verfügung gestellt – dazu zählen auch angestell-
te GmbH-Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 100%ige 
betriebliche Nutzung. 

44. Anschaffung geringwertiger  
Wirtschaftsgüter

Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 
410 € nicht übersteigen – sog. geringwertige Wirtschaftsgüter 
(GWG) –, können im Jahr der Anschaffung/Herstellung sofort 
abgeschrieben werden. 

Ist dies der Fall, sind GWG, die den Betrag von 150 € überstei-
gen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei denn, 
diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. Entschei-
det sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG 
unter 410 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 410 € die allge-
meinen Abschreibungsregelungen.

Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG 
über 150 € und bis 1.000 € in einen jahresbezogenen Sammel-
posten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie brau-
chen dann nicht in ein laufendes Verzeichnis aufgenommen 
werden. Der Unternehmer kann auch Wirtschaftsgüter unter 
150 € in den Sammelposten aufnehmen.

Anmerkung: Das Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder 
den Sammelposten für alle in einem Wirtschaftsjahr ange-
schafften Wirtschaftsgüter von 150 € bis 1.000 € kann nur 
einheitlich ausgeübt werden.

45. Aufbewahrungsfristen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalen-
derjahres, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, 
das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder 
der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief 
empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 
entstanden ist. 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen 
nach dem 31.12.2016 vernichtet werden: 
» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventare, Bilan-

zen, Rechnungen und Buchungsbelege (Offene-Pos ten-
Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 
1.1.2007, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2007 
aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion.

» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Handels- und 
Geschäftsbriefe sowie Kopien von abgesandten Handels- 
und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unter-
lagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2011 entstanden 
sind.

*  Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und 
soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig sind.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Lassen Sie sich beraten!


